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erwarten, dafs irgend brauchbare Durchfchnittszahlen für eine \Nöchnerin oder eine

Hebammen-Schülerin, welche in der Anftalt wohnen, anzugeben find, und es wird

bei Abfchätzung der Ketten am gerathenf’ten fein, die Baufumme nach Quadr.—

Meter der Gebäudefläche oder noch beffer nach Cub.-Meter des ganzen Gebäudes

überi'chläglich zu ermitteln, wobei die Einheitsfätze von anderen ähnlichen Gebäuden

zu entnehmen fein werden.

W'ir wollen jedoch die Baukof’cen zweier Anflalten diefer Art mittheilen, um

wenigftens in diefer Beziehung einige Anhaltspunkte zu geben.

[) Die kleine Hebammen-Anita“ zu Hildesheim, mit 17 Betten für \Vöchnerinnen (zum

\Vechl'eln), Wohnung für 6 Schwangere und für 6 Hebammen-Schülerinnen, mit Wohnung für einen un—

verheiratheten Hilfsarzt, eine Lehrhebamme, welche zugleich den Haushalt beforgt, und das nöthige Dienfiz-

perfonal, hat ohne den Bauplatz 66 540 Mark gekoftet. Da die Anitalt einen Flächeninhalt von 448qm

hat. fo koflet In!“ 148 Mark, und die Ketten für ein Wöchnerinnen-Bett betragen 3914 Mark.

2) Die Hebammen-Lehranftalt zu Hannover, welche in Art. 81 noch befchrieben werden

wird und 34 Betten für \Vöchnerinnen, Wohnungen für 12 Hebammen-Schülerinnen und 12 Schwangere,

für einen verheiratheten Hausverwalter, für eine Haushälterin, 2 Lehrhebammen und einen unverheiratheten

Hilfsarzt etc. enthält, hat ohne Ankauf des Bauplatzes 149160 Mark gekoflet. Da die Grundfläche

915,3 qm mifl't, fo koftet lqm bebaute Fläche 163 Mark, und es betragen für ein Wöchnerinnen-Bett die

Kofien 4387 Mark.

Im Nachf’cehenden übergehen wir zur Mittheilung einiger Beifpiele von Grund-

riffen, dabei von den kleinften zu den gröfseren Anflalten fortfchreitend.

a) Gebär-Anfialt zu St. Petersburg (Fig. 36). In Petersburg find feit längerer

Zeit in den verfchiedenen Bezirken der Stadt ganz kleine Gebär-Anftalten für nur

3 bis 4 Wöchnerinnen angelegt, welche

nur zur Unterkunft von hilfsbedürftigen Fig. 36— Fig— 37.

\Vöchnerinnen. nicht zu Unterrichts-

zwecken dienen. Hebamme

Diefelben beftehen, wie aus dem Plane

hervorgeht, aus einem Entbindungszimmer, einem Enibi'n— “"in"

Zimmer für 3 bis 4 Wöchnerinnen, zwei Zimmern “155-

für die Hebamme und eine \Värterin, einer Küche, Um.

einem Vorrathsraume und einem Aborte. Die

 

Anordnung der Räume iii: eine fo einfache, dafs

darüber nichts zu bemerken iii. Diefe kleinen Gebär'Anfiah 1“ SL Pete'5burg'

 

Entbindungs-Anftalten follen {ich nach den Mit- . “_ G pavillon der Gebär-Anfl:alt

theilungen 1llaya'ell’s in Petersburg recht gut be- 300 "' n zu Paris.

währt haben.

@) Pavillon der Gebär-Anftalt zu Paris (Fig. 37). Die bei der grofsen An-

fteckungsfähigkeit des Kindbettfiebers in grofsen Gebär-Anftalten gemachten un-

günl‘cigen Erfahrungen haben dazu geführt, dafs für die Gebär-Anf’calt zu Paris 1877

der nach Fig. 37 eingerichtete zweigefchoffige Pavillon nach Angaben Tarm'er's erbaut

wurde, in welchem das Abfonderungs-Syf’cem am flrengiten durchgeführt worden ift.

Das Gebäude hat 8 vollftändig von einander abgefonderte Zimmer für je eine Wöchnerin, ein

Badezimmer und 2 Aborte. Die fämmtlichen Räume find nur von den das Gebäude umgebenden, offenen

Veranden zugänglich, und der kurze mittlere Flurgang dient nur zum Aufenthalte der Wärterin, um die

8 Wöchnerinnenzimmer durch die fe{t gefehloil'enen Fenfter überwachen zu können. In den Einzelzimmern

finden [chen die Schwangeren Aufnahme und verlaffen diefelben eril; nach ihrer Genefung. Die Hebammen

und die Wärterin wohnen in einem kleinen Gebäude in der Nähe des Pavillons und kommen mit anderen,

als in diefem Pavillon untergebrachten Wöchnerinnen nicht in Berührung. Sollte eine der “’öchnerinnen

vom Kindbettfieber befallen werden, fo übernimmt ein befonderer zum Entbindungsdienft nicht gehörender

Arzt die Behandlung, und die Kranke erhält eine befondere Wärterin, die mit den übrigen Wöchnerinnen

nicht verkehren darf.


